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Vorbemerkung  
 

Die Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 02. August 2017 zur Festlegung einer 

Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb (nachfolgend "SO GL") ist am 14. September 2017 

in Kraft getreten. Die SO GL enthält u.a. Vorgaben zum Präqualifikationsverfahren für 

Regelreserveanbieter, deren Umsetzung in Deutschland den deutschen 

Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO 

GmbH und TransnetBW GmbH (nachfolgend "ÜNB") obliegt. Die ÜNB haben die 

Präqualifikationsbedingungen ("PQ-Bedingungen") für die Regelreservearten FCR, aFRR und 

mFRR überarbeitet und veröffentlichen diese in dem vorliegenden Dokument.  
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1 Allgemeine Bestimmungen und Erläuterungen zum Verfahren  
 

 

1.1 Einführung und Überblick über die PQ -Bedingungen  

 

Das vorliegende Dokument beschreibt die Anforderungen, die im Präqualifikationsverfahren 

("PQ-Verfahren") der deutschen ÜNB für einen erfolgreichen Abschluss des Verfahrens zu 

erfüllen sind. Die SO GL benutzt den Begriff der Präqualifikation nur im Blick auf die 

Präqualifikation von Reserveeinheiten ("RE") und Reservegruppen ("RG"). Die PQ-

Bedingungen der deutschen ÜNB beinhalten neben Anforderungen an RE / RG auch 

Anforderungen an Pools und Technische Einheiten.  

 

Kapitel 1 der PQ-Bedingungen erklärt zum einen eine Reihe von konzeptionellen Grundlagen, 

die für das PQ-Verfahren von zentraler Bedeutung sind: Dies sind die Definitionen von 

RE / RG und Pools sowie die Vorgaben zu deren Zusammensetzung [Abschnitt 1.2], der 

Umgang mit Änderungen der Zusammensetzung von RE / RG [Abschnitt 1.3], die Bestimmung 

der Regelleistungsistwerte [Abschnitt 1.4] sowie die Bestimmung von Werten auf Pool-Ebene 

[Abschnitt 1.5], der Unterschied zwischen PQ-Leistung und Vermarktbarer Leistung [Abschnitt 

1.6] und die besonderen Vorgaben für negative Regelreserve [Abschnitt 1.8]. 

 

Zum anderen behandelt das Kapitel 1 Verfahrensaspekte: die Kostentragung [Abschnitt 1.8], 

den Ablauf des PQ-Verfahrens und die hierbei geltenden Fristen und Bearbeitungszeiträume 

[Abschnitt 0] und die im Einklang mit den Vorgaben der SO GL eingeführte Befristung der 

Gültigkeit der Präqualifikation [Abschnitt 1.10].  

 

Die wesentlichen im PQ-Verfahren zu prüfenden energiewirtschaftlichen, (IT-) technischen, 

und administrativ-organisatorischen Anforderungen werden in den Kapiteln 2 und 3 behandelt. 

Hierbei sind die Anforderungen, die für alle Regelreservearten in identischer oder ähnlicher 

Weise gelten, in Kapitel 2 zusammengestellt, während regelreserveartspezifische Vorgaben 

in Kapitel 3 behandelt werden. 

 

Die für alle Regelreservearten einheitlichen Anforderungen in Kapitel 2 lassen sich in vier 

große Themengebiete unterteilen:  

¶ IT-Anforderungen und Regelungen zum Datenaustausch mit dem Reserven 

anschließenden ÜNB 

¶ die Betriebsfahrt bzw. der Nachweis aus realer Erbringung, bei denen auf Ebene von 

RE / RG nach einem standardisierten Test die Einhaltung der Anforderungen 

hinsichtlich der Produktcharakteristika (bspw. der geforderten Dynamik) von FCR, 

aFRR und / oder mFRR überprüft wird 

¶ der leittechnische Test, der auf Ebene des Pools durchgeführt wird 

¶ Anforderungen organisatorischer Art. 
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Die bei der Betriebsfahrt bzw. dem Nachweis aus realer Erbringung für die verschiedenen 

Regelreservearten angelegten Prüfkriterien unterscheiden sich zwar, lassen sich aber in 

Kapitel 2 dennoch gut gemeinsam darstellen. Andere Anforderungen jedoch sind so speziell 

auf eine bestimmte Regelreserveart zugeschnitten, dass diese sinnvollerweise in einem 

separaten Kapitel jeweils in einem eigenen Abschnitt dargestellt werden [Kapitel 3].  

 

Kapitel 4 enthält im Wesentlichen einen Verweis auf die IT-Vorgaben und gibt einen Überblick 

über die entsprechenden Anforderungsdokumente, welche auf https://www.regelleistung.net 

veröffentlicht sind. Die IT-Anforderungsdokumente sind vollumfänglich Teil der PQ-

Bedingungen. 

  

Bei den in Kapitel 5 zusammengestellten, für alle Regelreservearten relevanten Anlagen 

handelt es sich um die detaillierten Vorgaben zum Datenaustausch mit dem Reserven 

anschließenden ÜNB, differenziert nach Aggregationsstufen (TE, RE / RG, Pool), 

Regelreserveart (FCR, aFRR, mFRR) und Zeitpunkt der Übermittlung (Echtzeit vs. Offline) 

[5.1], die Bestätigungserklärung des Anschlussnetzbetreibers für Regelreservevorhaltung und 

ïerbringung [0], die Lieferantenbestätigung [5.3], die Bestätigungserklärung des 

Sicherungsgebers im Rahmen der Besicherung durch Dritte [5.4] sowie die Selbstverpflichtung 

des Regelreserveanbieters [5.5]. 

 

Das Glossar in Kapitel 6 erläutert resp. definiert eine Reihe von Begriffen und Abkürzungen, 

die im Zusammenhang mit dem PQ-Verfahren relevant sind. In diesem Zusammenhang sind 

zwei Formatierungskonventionen relevant: 

 

1. Wörtlich aus der SO GL übernommene Zitate werden als Quellenverweise kenntlich 

gemacht. Dies gilt auch für in das Glossar übernommene Legaldefinitionen. Alle Verweise auf 

Rechtsquellen beziehen sich auf die SO GL, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vermerkt 

ist. 

 

2. Passagen mit eher erläuterndem Charakter sind in Textboxen mit grauem Hintergrund - wie 

hier illustriert - eingefasst. Ziel dieser Markierung ist es, die eigentlichen PQ-Bedingungen klar 

von erläuternden Informationen abzusetzen. 

 

Das vorliegende Dokument behandelt die Anforderungen, die im Rahmen des PQ-Verfahrens 

überprüft werden. Die Anforderungen hinsichtlich der Vorhaltung und Erbringung im Falle der 

Bezuschlagung (erfolgreiche Präqualifikation und Abschluss des Rahmenvertrages 

vorausgesetzt) sind nicht Gegenstand der PQ-Bedingungen, sondern werden primär im 

Rahmenvertrag geregelt. Es ist aber naheliegend, dass es eine große Schnittmenge zwischen 

diesen Anforderungen gibt. Die PQ-Bedingungen sind so formuliert, dass stets klar ist, ob eine 

bestimmte Anforderung sich auf das PQ-Verfahren oder auf die spätere Vorhaltung und 

Erbringung oder beides bezieht. Beispielsweise sind die Vorgaben hinsichtlich von 

Änderungen der Poolzusammensetzung in erster Linie für die spätere Vermarktung relevant. 

https://www.regelleistung.net/
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Es ist aber sinnvoll, diese Vorgaben bereits im PQ-Verfahren resp. in den PQ-Bedingungen 

zu erläutern und darauf hinzuweisen, dass diese dauerhaft einzuhalten sind.  

 

 

1.2 Präqualifikation als Reserveeinheit oder ɀgruppe  und Vorgaben zur 

Zusammensetzung  

 

Die Präqualifikation kann für eine RE oder eine RG beantragt werden: 

 

¶ "Reserveeinheit" bezeichnet eine einzelne oder mehrere aggregierte 

Stromerzeugungsanlagen und/oder Verbrauchseinheiten, die einen gemeinsamen 

Netzanschlusspunkt haben und die Anforderungen hinsichtlich der Bereitstellung von 

FCR [oder] FRR (é) erfüllen. (vgl. Artikel 3 Absatz 2 Nummer 10 SO GL) 

¶ "Reservegruppe" bezeichnet aggregierte Stromerzeugungsanlagen, 

Verbrauchseinheiten und/oder Reserveeinheiten, die unterschiedliche 

Netzanschlusspunkte haben und die Anforderungen hinsichtlich der Bereitstellung von 

FCR [oder] FRR (é) erfüllen. (vgl. Artikel 3 Absatz 2 Nummer 11 SO GL) 

 

Diese Definitionen sind so zu verstehen, dass die Stromerzeugungsanlagen und/oder 

Verbrauchseinheiten, die zu einer RE oder RG zusammengefasst werden, jeweils gemein-

sam die vorliegenden PQ-Bedingungen erfüllen müssen. Die Stromerzeugungsanlagen und 

Verbrauchseinheiten, aus denen sich eine RE oder eine RG zusammensetzt, werden als 

technische Einheiten ("TE") bezeichnet. Je TE muss mindestens eine Leistungsmessung 

erfolgen. Alle Einrichtungen hinter einer Leistungsmessung werden zusammengefasst als TE 

bezeichnet. Falls mehrere Leistungsmessungen eingerichtet sind, so werden diese 

Leistungsmessungen aggregiert. Im Rahmen der Leistungsmessung ist die im öffentlichen 

Netz wirksame Leistung maßgeblich, d.h. der Eigenbedarf einer TE muss ebenso 

berücksichtigt werden wie Trafo-Verluste etc.  

 

Eine RE besteht aus einer oder mehreren TE. Verschiedene TE an demselben 

Netzanschlusspunkt können, wenn sie die PQ-Bedingungen jeweils einzeln erfüllen, auch 

jeweils einzeln als RE präqualifiziert werden. Eine RG besteht immer aus mindestens zwei TE 

an unterschiedlichen Netzanschlusspunkten. Die Anzahl der TE, aus denen sich eine RE oder 

RG zusammensetzt, ist nicht beschränkt. Auch bestehen hinsichtlich der Kombination von 

Stromerzeugungsanlagen und Verbrauchseinheiten keine Einschränkungen. Die 

Leistungsmessung der RE erfolgt durch Aggregation der Leistungsmessungen der 

betreffenden TE. Die Leistungsmessung der RG erfolgt durch Aggregation der 

Leistungsmessungen der betreffenden TE und RE. 

 

Das Regelverhalten (FCR / aFRR / mFRR) der zu präqualifizierenden RE oder RG darf den 

Betrieb, insb. das Regelverhalten anderer RE oder RG, nicht beeinflussen. Ebenso darf das 

Regelverhalten anderer RE oder RG den Betrieb, insbesondere das Regelverhalten der zu 

präqualifizierenden RE oder RG, nicht beeinflussen. Sollten Wechselwirkungen zwischen RE 
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oder RG nicht gänzlich ausgeschlossen sein, ist der Reserveanbieter verpflichtet durch 

geeignete prozessuale oder sonstige Maßnahmen die Wechselwirkungen zu kompensieren 

und dies in einem separaten Konzept zu erläutern. 

 

Jede RE oder RG hat nur einen Reserven anschließenden ÜNB und wird nur an das Netz 

eines Reserven anschließenden ÜNB angeschlossen. RG dürfen sich ohne Einschränkungen 

aus TE innerhalb einer LFR-Zone zusammensetzen. Die Netzanschlusspunkte der TE einer 

RG dürfen auf unterschiedlichen Spannungsebenen liegen. Die ÜNB verzichten bis auf 

Weiteres auf die Festlegung von Ex-Ante-Kriterien nach Artikel 154 Absatz 4 resp. Artikel 159 

Absatz 7, auf deren Grundlage FCR-Gruppen resp. FRR-Gruppen von der Reserve-

Bereitstellung ausgeschlossen werden könnten. Davon abweichend kann der Reserven 

anschließende ÜNB Einschränkungen, z.B. aus Gründen der Betriebssicherheit, vornehmen. 

 

Das Konzept von RE resp. RG wird in der Abbildung 1 illustriert.  

 

¶ Quadrant 1 illustriert zwei RE, die sich jeweils aus einer einzigen TE zusammensetzen. 

An den entsprechenden Netzanschlusspunkten sind zwar noch weitere TE 

angeschlossen; die gestrichelten Linien machen aber deutlich, dass diese keiner RE 

angehören. Die dargestellten TE könnten allerdings gemeinsam jeweils pro 

Netzanschlusspunkt eine RE bilden. 

¶ Quadrant 2 zeigt eine RG, die aus zwei RE besteht. Dieser Fall ist als optional zu 

betrachten, da beide RE ex definitione bereits präqualifiziert sind.  

¶ Die RG in Quadrant 3 setzt sich aus TE zusammen, die nicht eigenständig als RE 

präqualifizierbar wären. Das Reservegruppenkonzept macht es aber möglich, für 

unterschiedliche TE an verschiedenen Netzanschlusspunkten dennoch eine 

Präqualifikation anzustreben.  

¶ Quadrant 4 illustriert, dass eine RG auch aus einer RE und zusätzlichen nicht 

eigenständig als RE präqualifizierbaren TE bestehen kann. 

 

Der blaue Rahmen macht deutlich, dass jede RG und jede RE verpflichtend Teil eines Pools 

ist. Wenn eine RE aus einer einzigen TE besteht, so kann ein Pool auch aus einer einzigen 

TE bestehen.  
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Abbildung 1: Illustration von Reserveeinheit und ïgruppe 

 

Ein Regelreserveanbieter muss für jede Regelreserveart, die er vermarkten möchte, 

mindestens einen Pool einrichten. Die Zusammensetzung eines Pools muss - unabhängig von 

der Regelreserveart - jeweils für eine Viertelstunde unverändert bleiben; sie darf zu jeder 

Viertelstunde unter Berücksichtigung der Vorgabe zur Anpassung des vorauseilenden 

Arbeitspunktes geändert werden. Die Regelungen zum Arbeitspunkt sowie zum 

vorauseilenden Arbeitspunkt sind in Abschnitt 5.1 detailliert beschrieben. 

 

Eine Änderung der Poolzusammensetzung darf nicht zu unerwünschten Effekten auf die 

Qualität der Vorhaltung und Erbringung von Regelreserve führen. Dies gilt auch für den Fall 

der Ablösung einer aktiv an der Vorhaltung oder Erbringung beteiligten TE, RE oder RG durch 

eine andere TE, RE oder RG innerhalb eines Pools.  

Ausschließlich im Falle von technischen Störungen kann die Pool-Zusammensetzung auch 

innerhalb einer Viertelstunde geändert werden. Dabei darf der Arbeitspunkt längstens für die 

Dauer der regelreserveartspezifischen Vorlaufzeit (im Falle der aFRR fünf Minuten) vom 

gemeldeten vorauseilenden Arbeitspunkt abweichen. Vorfälle dieser Art sind vom 

Regelreserveanbieter in geeigneter Weise zu dokumentieren und dem Reserven 

anschließenden ÜNB auf Anforderung zur Prüfung vorzulegen.  

 

Vorgaben für die strukturierte und standardisierte Erfassung von technischen Störungen 

werden die ÜNB noch entwickeln. 
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RE und RG können ausschließlich innerhalb einer LFR-Zone gebildet werden (vgl. Artikel 154 

Absatz 5 sowie Artikel 158 Absatz 1 lit. a SO GL). Ein Pool ist beschränkt auf eine LFR-Zone 

und darf sich aus verschiedenen RE und / oder RG innerhalb der LFR-Zone zusammensetzen. 

 

 

1.3 Umgang mit Änderungen in der Zusammensetzung von Reserveeinheiten 

oder -gruppen  

 

Artikel 155 Absatz 6 lit. b (FCR) resp. Artikel 159 Absatz 6 lit. b (FRR) SO GL legen fest, dass 

eine Präqualifikation unter anderem dann erneuert werden muss, wenn sich die Betriebsmittel 

geändert haben. 

 

Mit Änderungen eines Betriebsmittels sind solche Änderungen gemeint, die dazu führen, dass 

die PQ-Bedingungen, deren Einhaltung im PQ-Verfahren bereits überprüft wurde, nicht mehr 

eingehalten werden. 

 

Eine Änderung in der Zusammensetzung einer RE oder RG erfordert eine erneute 

Präqualifikation. In diesem Fall erlischt die ursprüngliche Präqualifikation zum Zeitpunkt der 

Änderung der Zusammensetzung; es sei denn, die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt: 

¶ Die RE oder RG erfüllt nach Einschätzung des Reserven anschließenden ÜNBs auch 

nach der Änderung der Zusammensetzung die Voraussetzungen für eine 

Präqualifikation. 

¶ Der Regelreserveanbieter übermittelt dem Reserven anschließenden ÜNB einen 

Antrag, in dem unter Bezugnahme auf die bereits erteilte Präqualifikation die 

gegenüber dem Status Quo angestrebten Änderungen detailliert beschrieben werden 

und die Aktualisierung der bestehenden Präqualifikation beantragt wird. Um die 

Nachvollziehbarkeit sowie die Prüfung durch den ÜNB zu vereinfachen, sollte sich der 

Aufbau des Antrags an der bestehenden Dokumentation orientieren. 

 

Falls erforderlich, werden weitere Bestandteile der Präqualifikation (wie bspw. die 

leittechnische Anbindung) überprüft.  

 

Wie nachfolgend beschrieben, beruht die Präqualifikation von Gruppen auf dem Prinzip einer 

Aggregation von Einzelwerten. Einzelwerte werden jeweils pro TE oder RE erhoben und zu 

einem Gruppenwert aggregiert. Änderungen in der Zusammensetzung der Gruppe können - 

falls dies konzeptbedingt möglich ist - also dadurch nachvollzogen werden, dass der 

Gruppenwert unter Hinzufügung zusätzlicher und / oder Löschung nicht mehr relevanter 

Einzelwerte neu bestimmt wird. Hierfür sind lediglich die zusätzlichen, nicht jedoch die bereits 

dokumentierten Einzelwerte neu zu erheben. Im Falle von RE gilt dies analog für die TE, aus 

denen sich die RE zusammensetzt. 
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Für die Prüfung der Unterlagen durch den Reserven anschließenden ÜNB bei einer Änderung 

der Zusammensetzung einer RE oder RG gelten die für ein Präqualifikationsverfahren im 

Allgemeinen festgelegten Fristen gemäß Abschnitt 0. 

 

 

1.4 Bestimmung des Regelleistungsistwertes  

 

Der Regelleistungsistwert einer TE, RE oder RG ergibt sich grundsätzlich aus dem Messwert 

der Einspeisung (oder des Leistungsbezugs) abzüglich des gemeldeten Arbeitspunkts. Bei der 

Bestimmung von Regelleistungsistwerten ist stets der Messwert der im öffentlichen Netz 

wirksamen Leistung maßgeblich und es ist eine eventuelle zeitgleiche Erbringung von anderen 

Regelreservearten zu berücksichtigen. Die aktuell angewandte Praxis der Fehlerzuordnung 

wird in Abschnitt 2.12 erläutert. 

 

Für die Bestimmung der Regelleistungswerte ist der Zeitpunkt, zu dem eine Aktivierung erfolgt, 

zu bestimmen. Für alle im Zusammenhang mit dem PQ-Verfahren behandelten Sachverhalte 

gilt, dass der Zeitpunkt der Aktivierung stets auf den Zeitpunkt abstellt, zu dem die betreffende 

Leistung im öffentlichen Netz physikalisch wirksam wird. Diese allgemeine Vorgabe wird für 

besondere Situationen wie folgt konkretisiert: 

¶ Bei der Betriebsfahrt bzw. dem Nachweis aus realer Erbringung gilt als Zeitpunkt der 

Aktivierung der Regelreserve der Zeitpunkt, zu dem der Istwert der Einspeisung resp. 

des Leistungsbezugs den Mittelwert der Einspeisung resp. des Leistungsbezugs 

während der vorangehenden Vorhalte- resp. Erbringungsphase nachhaltig (das heißt 

letztmalig) verlässt.  

¶ Hinsichtlich der Besicherung gilt, dass der Zeitpunkt der Aktivierung der Besicherung 

der Zeitpunkt ist, zu dem die Besicherungsleistung (Ersatzlieferung) physikalisch im 

öffentlichen Netz wirksam wird. 

 

 

1.5 Bestimmung von RE- / RG- resp. Pool-Werte n 

 

Der Regelleistungsistwert und andere relevante Datenpunkte wie bspw. der Arbeitspunkt 

werden auf Ebene jeder einzelnen TE nach den regelreserveartspezifischen Vorgaben 

bestimmt. Die entsprechenden Werte auf Ebene der RE oder RG bestimmen sich im Falle der 

meisten relevanten Bewegungsdaten (vgl. Abschnitt 5.1) als Summe der Werte der TE, aus 

denen sich die RE oder RG zusammensetzt. Der entsprechende Poolwert bestimmt sich 

ebenfalls im Falle der meisten in Abschnitt 5.1 aufgeführten Bewegungsdaten als Summe der 

Werte auf Ebene der RE und RG, aus denen sich der Pool zusammensetzt. Die Ausnahmen, 

in denen die hier beschriebenen Berechnungsvorschriften für die Werte auf RE- / RG-Ebene 

resp. Pool-Ebene nicht anwendbar sind, werden in Abschnitt 5.1 behandelt.  
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1.6 PQ-Leistung vs. Vermarktbare Leistung  

 

Grundsätzlich sind im Rahmen des PQ-Verfahrens sowie ggf. der späteren Teilnahme an 

Ausschreibungen die folgenden Konzepte zu unterscheiden: 

 

¶ Präqualifizierte Leistung (PQ-Leistung) 

Die PQ-Leistung einer RE oder RG wird durch die testweise Erbringung bei der 

Betriebsfahrt (vgl. 2.3) bzw. dem Nachweis aus realer Erbringung (vgl. 2.4) 

ermittelt. Bei der Bestimmung der PQ-Leistung wird die Erbringung der Leistung 

nur für die Dauer der Betriebsfahrt überprüft, die nicht der Dauer einer 

Produktzeitscheibe im Regelleistungsmarkt entspricht.  

 

¶ Vermarktbare Leistung 

Im Unterschied zur PQ-Leistung berücksichtigt die Vermarktbare Leistung einer 

RE oder RG auch die mögliche Erbringungsdauer. Unter Berücksichtigung der 

Produktstruktur am Regelleistungsmarkt gleicht die Vermarktbare Leistung der 

Leistung, die kontinuierlich und im vollen Umfang während eines Zeitraums von 

vier Stunden (FRR) bzw. zwei Stunden (FCR) durch die RE oder RG erbracht 

werden kann (vgl. hierzu auch die Erläuterungen in Abschnitt 2.7). Unter 

anderem werden bei RE und RG mit begrenzten Energiespeichern zur 

Ermittlung der Vermarktbaren Leistung auch das Arbeitsvermögen und 

Speichermanagementmaßnahmen berücksichtigt.  

 

Ab Einführung des Zielmarktdesigns (vgl. MARI u. Picasso) verkürzen sich die 

Produktzeitscheiben des Regelarbeitsmarktes von 4 Stunden auf 15 Minuten. Daher 

kann für den Regelarbeitsmarkt die PQ-Leistung als die Obergrenze der zur 

Vermarktung bereitstehenden Leistung angesehen werden. Die Dauer einer 

Produktzeitscheibe im Regelleistungsmarkt beträgt unverändert 4 Stunden. Für die 

Vermarktung im Regelleistungsmarkt wird weiterhin die Vermarktbare Leistung als 

Obergrenze genutzt. Der Umgang mit einschränkenden Faktoren, beispielsweise 

Revisionen, ist im nachfolgenden Abschnitt aufgeführt und gilt sowohl für den 

Regelleistungsmarkt, als auch den Regelarbeitsmarkt.  

 

¶ Bestimmung der PQ-Leistung und Vermarktbaren Leistung eines Pools 

Die PQ-Leistung bzw. Vermarktbare Leistung eines Pools wird vom Anbieter 

als Aggregation der RE- und RG-Werte unter Berücksichtigung einer 

ausreichenden poolinternen oder externen Besicherung bestimmt. Der Anbieter 

ist verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, die die erforderliche Verfügbarkeit der 

vermarkteten und bezuschlagten Regelreserve sicherstellen. Die Maßnahmen 

sind in einem Konzept zu beschreiben und dem ÜNB vorzulegen. 

 

Für den Fall einer erfolgreichen Präqualifikation sind durch den Regelreserveanbieter bei der 

Gebotsabgabe im Regelleistungs- und/oder Regelarbeitsmarkt Einschränkungen, durch 
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beispielsweise Revisionen und Nicht-Verfügbarkeiten z.B. durch saisonale Effekte, zu 

berücksichtigen. Der Regelreserveanbieter ist verpflichtet, bei Ausschreibungen nur die 

tatsächlich verfügbare Leistung zu vermarkten, die er auch kontinuierlich und gesichert über 

den gesamten Produktzeitraum erbringen kann. Hierbei ist insbesondere eine gleichzeitige, 

kontinuierliche und vollständige Aktivierung der vermarkteten Regelreservearten zu 

berücksichtigen. Auch Wechselwirkungen aufeinanderfolgender Produktzeitscheiben und den 

verschiedenen Regelreserveprodukten- und Märkten sind zu berücksichtigen. 

Auf Ebene des Pools ist die erfolgreiche Präqualifikation, die mindestens der 

Mindestangebotsgröße der jeweiligen Regelreserveart entspricht, eine notwendige 

Voraussetzung für den Abschluss eines Rahmenvertrages. 

 

 

1.7 Besondere Vorgaben bei der Präqualifikation negativer Regelreserve  

 

Gemäß § 1 Abs. 1 EnWG ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, 

effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität und Gas sicherzustellen. Das bedeutet, dass z.B. bei der Erbringung von negativer 

Regelreserve kein Brennstoff ungenutzt abgelassen bzw. ungenutzt verbrannt oder im Falle 

der Erbringung durch eine Verbrauchseinheit der verwendete Strom nicht ohne eine effiziente 

und sinnvolle weitere Verwendung verbraucht werden darf. Eine Verminderung der 

energetischen Effizienz ist zulässig, falls sie inhärenter Bestandteil des Prozesses ist und nicht 

nur dafür eingesetzt wird, Regelenergie zu erbringen.  

 

Der Reserveanbieter ist verpflichtet die Nutzung der eingesetzten Energie entsprechend der 

o.g. Grundsätze sicher zu stellen und im Rahmen des PQ-Verfahrens zu erläutern. 

 

 

1.8 Kosten des Präqualifikationsverfahrens  

 

Alle beim Regelreserveanbieter anfallenden Kosten des PQ-Verfahrens trägt der 

Regelreserveanbieter. Alle bei den ÜNB anfallenden Kosten des PQ-Verfahrens trägt 

grundsätzlich der Reserven anschließende ÜNB.  

 

Die bei den ÜNB anfallenden Kosten des PQ-Verfahrens verrechnen die ÜNB nicht an die PQ-

Antragsteller weiter. Der PQ-Antrag ist in diesem Sinne kostenfrei. Allerdings entstehen durch 

die Schaffung der Voraussetzungen für eine Präqualifikation (bspw. Erfüllung der 

informationstechnischen Anforderungen) Kosten, die die Regelreserveanbieter selbst tragen 

müssen.  
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1.9 Ablauf des PQ-Verfahrens; Zeitbedarf und Fristen  

 

Für die Prüfung der Vollständigkeit eines PQ-Antrags stehen dem Reserven anschließenden 

ÜNB acht Wochen zur Verfügung. Falls der Antrag nicht vollständig ist muss der 

Regelreserveanbieter auf Anforderung des Reserven anschließenden ÜNBs die fehlenden 

Informationen innerhalb von vier Wochen zur Verfügung stellen; anderenfalls gilt der Antrag 

als zurückgezogen. Für die Prüfung der vollständigen Unterlagen sind maximal drei Monate 

vorgesehen. Im Falle der FCR sind diese Fristen in Artikel 155 Absatz 3 und 4 normiert; im 

Falle der FRR in Artikel 159 Absatz 3 und 4. 

 

Der PQ-Antrag resp. der PQ-Prozess wird ausschließlich über das PQ-Portal der ÜNB 

abgewickelt. Dies gilt auch für ggf. notwendig werdende Aktualisierungen von Daten oder 

Dokumenten. In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, Daten oder Dokumente per Email 

an den jeweiligen Reserven anschließenden ÜNB zu übermitteln. 

 

Eine vollständig automatisierte Prüfung der Vollständigkeit durch das PQ-Portal wird auf 

absehbare Zeit nicht möglich sein, da bestimmte Punkte auch in Zukunft eine inhaltliche, 

manuelle Prüfung erfordern werden. Solange bestimmte Bestandteile des PQ-Antrags nicht 

über das PQ-Portal übermittelt werden können, werden die ÜNB eine Übermittlung per Email 

ermöglichen. 

 

Im Falle von Nicht-Verfügbarkeiten des PQ-Portals werden PQ-Anträge so behandelt, als 

seien sie zum Zeitpunkt des Eintritts der Nicht-Verfügbarkeit übermittelt worden. Dem 

Regelreserveanbieter entsteht also durch eine mögliche Nicht-Verfügbarkeit des PQ-Portals 

kein Nachteil. Falls das PQ-Portal nicht genutzt werden kann, kann der Regelreserveanbieter 

die Antragsunterlagen zu Nachweiszwecken per E-Mail an den Reserven anschließenden 

ÜNB übermitteln. Sobald das PQ-Portal wieder verfügbar ist, hat der Regelreserveanbieter die 

entsprechenden Informationen an das PQ-Portal zu übertragen. Als Eingangsdatum wird 

jedoch das Datum des Versands der entsprechenden Email berücksichtigt. 

 

Betriebsprotokolle zum Nachweis der in den PQ-Bedingungen beschriebenen Anforderungen 

werden anerkannt, falls deren Aufzeichnungen nicht länger als 12 Monate zurückliegen. Alle 

weiteren Nachweise, sofern deren Anforderungen dem aktuellen Stand entsprechen, können 

unabhängig ihres Alters verwendet werden. 

 

Neben technischer Kompetenz müssen eine ordnungsgemäße Erbringung der Regelreserve 

unter betrieblichen Bedingungen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des potentiellen 

Regelreserveanbieters gewährleistet sein.  
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1.10 Gültigkeitszeitraum der Präqualifika tion  und Änderungen der PQ -

Bedingungen  

 

Eine erteilte Präqualifikation gilt fünf Jahre beginnend mit dem Datum der Präqualifikation und 

nur vorbehaltlich der fortgesetzten Gültigkeit der im Rahmen des PQ-Verfahrens an den 

Reserven anschließenden ÜNB übermittelten Informationen.  

 

Dem betreffenden Regelreserveanbieter ist es frei gestellt jederzeit bis zum Ablauf der 

jeweiligen Präqualifikation die bestehenden Präqualifikationen überprüfen zu lassen und 

sofern die Anforderungen erfüllt werden RE/ RG neu zu präqualifizieren.  

 

Die ÜNB sind berechtigt, die jeweils geltenden PQ-Bedingungen unter Berücksichtigung einer 

angemessenen Übergangsfrist anzupassen. Die ÜNB werden dabei möglichst transparent die 

berechtigten Interessen der Marktteilnehmer z. B. durch Konsultationen berücksichtigen. 

 

Eine Änderung der jeweils gültigen PQ-Bedingungen kann dazu führen, dass die 

Voraussetzungen für eine Präqualifikation von einzelnen RE oder ïgruppen, den zugehörigen 

TE oder des Pools nicht mehr gegeben sind.  

 

Die ÜNB sind an einer Reihe von Projekten zur grenzüberschreitenden Vorhaltung und 

Erbringung von Regelreserve beteiligt. Dies schließt auch Bemühungen um eine 

Harmonisierung verschiedener Aspekte wie bspw. der Ausschreibungsbedingungen, aber 

auch der PQ-Bedingungen ein. Soweit sich aus europäischen Kooperationen 

Änderungsbedarf an den PQ-Bedingungen ergibt, werden die ÜNB die jeweils geltenden PQ-

Bedingungen in transparenter Weise überarbeiten. 

 

2 Für al le Regelreservearten  einheitliche Bestimmungen  
 

Das erste in diesem Kapitel behandelte Themengebiet umfasst die Anforderungen, die 

hinsichtlich der vom Regelreserveanbieter genutzten Informationstechnik sowie hinsichtlich 

des Datenaustausches mit dem Reserven anschließenden ÜNB zu erfüllen sind. 

 

 

2.1 Allgemeine Anforderungen an die Informationstechnik des 

Regelreserveanbieter s 

 

Der Regelreserveanbieter muss bestätigen, dass die in Kapitel 4 beschriebenen IT-

Anforderungen erfüllt sind, und dem Reserven anschließenden ÜNB die darin erläuterten 

Unterlagen zur Verfügung stellen. 
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Die für die Vorbereitung auf diesen Teil des PQ-Verfahrens relevanten Dokumente werden in 

Kapitel 4 beschrieben und auf https://www.regelleistung.net/ veröffentlicht. Diese Dokumente 

verweisen auf weitere mit den PQ-Antragsunterlagen einzureichende Nachweise wie das IT-

Konzept, die IT-Checkliste und eine auf IT-Fragen zugeschnittene Selbstauskunft des 

Regelreserveanbieters. Die IT- Anforderungen sind zwar nicht identisch für alle 

Regelreservearten; sie sind sich aber konzeptionell so ähnlich, dass sie als "einheitliche" 

Anforderungen gelten können. Letzteres gilt auch für die anderen in Kapitel 2 behandelten 

Bestimmungen. 

 

 

2.2 Datenaustausch mit dem Reserven anschließenden ÜNB  

 

Der Regelreserveanbieter ist verpflichtet, gemäß der nachfolgenden Bestimmungen folgende 

Daten an den Reserven anschließenden ÜNB zu übermitteln: 

1. Stammdaten,  

2. Daten als Erbringungsnachweis ("Offline-Daten"),  

3. Echtzeitdaten. 

 
Offline-Daten und Echtzeitdaten stellen Bewegungsdaten dar. Bei den Bewegungsdaten sind 

drei Aggregationsstufen zu unterscheiden: 1. TE, 2. RE / RG, 3. Pool. Die Bestimmung der 

Werte für die jeweilige Aggregationsstufe ist in Abschnitt 1.5 beschrieben. Die Ausnahmefälle, 

in denen sich Werte für die Aggregationsstufen RE / RG resp. Pool nicht nach der in Abschnitt 

1.5 beschriebenen Berechnungsvorschrift bestimmen, werden in Abschnitt 5.1 behandelt. 

 

2.2.1 Stammdaten 

Für die Erfassung der Stammdaten der von dem PQ-Antrag umfassten TE und RE / RG stellen 

die ÜNB das sogenannte Maschinendatenblatt zur Verfügung. Es handelt sich dabei um ein 

Formular in Gestalt einer Excel-Datei, welches der Regelreserveanbieter auszufüllen und mit 

den PQ-Antragsunterlagen an den Reserven anschließenden ÜNB zu übermitteln hat. Das 

jeweils aktuelle Maschinendatenblatt wird auf https://www.regelleistung.net veröffentlicht.  

 

Das Maschinendatenblatt ist im Wesentlichen selbsterklärend. Hinsichtlich der Beschreibung 

der Netzanschlusssituation im Maschinendatenblatt gelten die folgenden Regeln: 

¶ Der Regelreserveanbieter muss für jede TE den Netzanschlusspunkt resp. die 

Netzanschlusspunkte angeben.  

¶ Sofern eine TE mehrere Netzanschlusspunkte hat, ist im Regelfall nur ein 

Netzanschlusspunkt (der primäre Netzanschlusspunkt) anzugeben. In diesem Fall 

kann der Regelreserveanbieter den primären Netzanschlusspunkt selbst bestimmen, 

wobei die Angaben zum Netzanschlusspunkt resp. den Netzanschlusspunkten 

konsistent sein müssen mit den Angaben zur Zusammensetzung der RE / RG.  

¶ In Ausnahmefällen kann der Reserven anschließende ÜNB auch die Angabe weiterer 

Netzanschlusspunkte fordern. 

https://www.regelleistung.net/
https://www.regelleistung.net/


 

 

PQ-Bedingungen für FCR, aFRR und mFRR in Deutschland   

Version: 1.04  Stand: 03. Juni 2022  Seite 21 von 105 

 

2.2.2 Daten als Erbringungsnachweis ("Offline-Daten") 

Der Regelreserveanbieter muss Daten als Erbringungsnachweis ("Offline-Daten") 

entsprechend den Vorgaben in Abschnitt 5.1 aufzeichnen und für einen Zeitraum von 

mindestens sechs Wochen archivieren. Weiterhin muss er dem Reserven anschließenden 

ÜNB die Daten entsprechend den Vorgaben des ÜNB zur Verfügung stellen.  

 

Die ÜNB werden zukünftig eine Schnittstelle für die regelmäßige Übermittlung der Offline-

Daten einrichten. Rechtzeitig vor der Implementierung der Schnittstelle hat der 

Regelreserveanbieter seine IT-Systeme so zu ertüchtigen, dass er dem Reserven 

anschließenden ÜNB über diese Schnittstelle kontinuierlich die Offline-Daten in einem noch 

zu bestimmenden Format und entsprechend einem ebenfalls noch zu bestimmenden 

Übertragungszyklus übermitteln kann.  

 

Ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Schnittstelle ist der Regelreserveanbieter 

verpflichtet, dem Reserven anschließenden ÜNB die Offline-Daten in dem noch zu 

bestimmenden Format und entsprechend dem noch zu bestimmenden Übertragungszyklus 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Bis zur Einrichtung der Schnittstelle erfolgt die Übermittlung der Offline-Daten in einem vom 

ÜNB festgelegten Datenformat nach den Vorgaben und auf Anforderung des Reserven 

anschließenden ÜNB. 

 

2.2.3 Echtzeitdaten 

Der Regelreserveanbieter muss Daten als Echtzeitdaten entsprechend den Vorgaben in 

Abschnitt 5.1 an den Reserven anschließenden ÜNB übermitteln. Die Übermittlung erfolgt in 

Abstimmung mit und nach den Vorgaben des Reserven anschließenden ÜNB. 

 

Da sich die Leitsysteme der ÜNB unterscheiden, erfolgt die Umsetzung der Übermittlung der 

in Abschnitt 5.1 aufgeführten Echtzeitdaten gemäß ÜNB-spezifischen Vorgaben. 

 

2.2.4 Vorgaben für Bewegungsdaten 

Die in Abschnitt 5.1 dargestellten Vorgaben gelten für den Austausch von Bewegungsdaten 

(Offline-Daten und Echtzeitdaten).  

 

Der Reserven anschließende ÜNB kann dem Regelreserveanbieter zur Überprüfung der 

korrekten Erbringung zusätzliche Vorgaben hinsichtlich der Aggregation resp. Disaggregation 

der Bewegungsdaten machen.  
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Vorgesehen durch die ÜNB ist eine Nutzung solcher zusätzlichen Vorgaben in Einzelfällen, 

bspw. um gezielt die Qualität der Erbringung durch bestimmte neuartige Technologien 

überprüfen zu können oder um Sachverhalte von netztopologischer Relevanz abzubilden. 

 

 

2.3 Betriebs fahrt  

 

Jede RE oder RG muss eine Betriebsfahrt absolvieren und nachweisen, dass sie die hierfür 

formulierten Vorgaben einhält. 

 

Bei der Betriebsfahrt - also einer probeweisen Erbringung von Regelreserve - handelt es sich 

um eine relevante Prüfung im Rahmen des PQ-Verfahrens. Die Betriebsfahrt ist im Grunde 

genommen ein praktischer Test nach standardisierten Kriterien, mit dem der 

Regelreserveanbieter die technische Eignung seiner RE / RG unter Beweis stellt. Die 

Betriebsfahrt (resp. die dabei erhobenen Daten) wird in einem Betriebsprotokoll dokumentiert, 

welches der Regelreserveanbieter mit den Antragsunterlagen einzureichen hat. Durch die 

nachfolgend beschriebene Standardisierung der Betriebsfahrt ist eine weitgehend 

automatisierte Auswertung des Betriebsprotokolls möglich. Die Betriebsfahrt führt der 

Regelreserveanbieter normalerweise eigenständig durch. Eine Abstimmung mit dem 

Reserven anschließenden ÜNB wird jedoch in den Fällen erbeten, in denen ein 

Regelreserveanbieter eine Leistung von 150 MW oder mehr präqualifizieren möchte.  

Die Betriebsfahrt dient dazu, 

¶ auf der Ebene jeder RE / RG die PQ-Leistung der RE / RG zu bestimmen; 

¶ zu überprüfen, ob eine RE / RG ein bestimmtes Einsatzverhalten zuverlässig 

reproduzieren kann; 

¶ die Steuer- und Regelfähigkeit der RE / RG zu testen und auf Basis standardisierter 

Steuerbefehle die resultierenden Regelleistungshübe zu bestimmen; sowie  

¶ sicherzustellen, dass jede RE / RG korrekt an den Pool an- und in den Regelkreis des 

Regelreserveanbieters eingebunden ist. 

 

Neben den Daten für die betreffende RE / RG sind auch die Daten für die TE, aus denen sich 

die RE / RG zusammensetzt, zu erfassen, aufzuzeichnen und in separaten 

Betriebsprotokollen zu den PQ-Antragsunterlagen zu ergänzen. Die Übermittlung an den 

Reserven anschließenden ÜNB erfolgt über das PQ-Portal.  

 

Die Vorgaben für die Betriebsfahrt unterscheiden sich zwar je nach Regelreserveart; in allen 

Fällen hat die Darstellung der Leistungsmessung jedoch den charakteristischen Verlauf der 

sogenannten "Doppelhöckerkurve". Der Regelreserveanbieter steuert die Betriebsfahrt von 

seinem eigenen Leitsystem aus; eine Beteiligung des Reserven anschließenden ÜNBs ist im 

Regelfall nicht vorgesehen.  

 

Eine Betriebsfahrt wird erforderlich, wenn 
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¶ eine RE / RG erstmalig präqualifiziert werden soll;  

¶ eine TE oder RE / RG den Regelreserveanbieter wechselt; 

¶ die Gültigkeit einer Präqualifikation regulär nach fünf Jahren ausläuft und die 

nachfolgend beschriebene Verwendung von im regulären Betrieb erhobenen Daten 

nicht in Betracht kommt, um die fortgesetzte Erfüllung der Anforderungen 

nachzuweisen; 

¶ die in Artikel 155 Absatz 6 oder Artikel 159 Absatz 6 beschriebenen Voraussetzungen 

erfüllt sind; also "wenn sich die technischen Anforderungen oder die 

Verfügbarkeitsanforderungen oder die Betriebsmittel geändert haben". Hierbei gilt, 

dass mit Änderungen eines Betriebsmittels nur solche Änderungen gemeint sind, die 

dazu führen, dass die im PQ-Verfahren überprüften Anforderungen möglicherweise 

nicht mehr eingehalten werden. 

¶ bei Änderungen der Zusammensetzung einer RE oder RG durch Herauslösung und / 

oder Ergänzung von TE, soweit nicht der nachfolgend beschriebene synthetische Test 

an die Stelle der Betriebsfahrt treten kann; 

¶ der Reserven anschließende ÜNB die Betriebsfahrt begründet anordnet. 

 

Bei der Erst-Präqualifikation oder einer grundlegenden Änderung der Zusammensetzung 

muss das Zusammenspiel aller TE einer RE / RG nachgewiesen werden. Das bedeutet, die 

TE aller RE / RG müssen in diesen Fällen die Betriebsfahrt grundsätzlich simultan absolvieren. 

Dabei ist sicherzustellen, dass die allgemeinen Eigenschaften der RE / RG in der jeweiligen 

Konstellation vollumfänglich eingehalten werden. Bei einer angestrebten PQ-Leistung ab 150 

MW ist der Reserven anschließende ÜNB vor Durchführung der Betriebsfahrt hierüber in 

Kenntnis zu setzen. Vom Reserven anschließenden ÜNB wird dann entschieden, ob von der 

Vorgabe der simultanen Erbringung abgewichen werden kann und eine Aggregation der 

Einzelwerte synthetisch erfolgen kann.  

 

Regelreserveanbieter, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten vor Einreichung des 

Präqualifikationsantrags an der Regelenergieerbringung beteiligt waren, können auf eine 

eigentlich erforderliche Betriebsfahrt verzichten, sofern die fortgesetzte Erfüllung der 

Anforderungen auch auf der Basis von im regulären Betrieb erhobenen Daten nachgewiesen 

werden kann. Es können Abruf- resp. Erbringungsdaten der jeweiligen TE resp. RE oder RG 

aus dem regulären Betrieb verwendet werden, soweit diese nicht älter als 12 Monate sind und 

aus diesen Daten hervorgeht, dass die im Rahmen der Betriebsfahrt überprüften 

Anforderungen weiterhin erfüllt sind. Dies gilt nur für den Fall der regulären Erneuerung einer 

Präqualifikation bei Ablauf der Gültigkeit innerhalb von fünf Jahren nach Erteilung der 

Präqualifikation.  

 

Darüber hinaus ist die Nutzung des synthetischen Tests bei Änderungen der 

Zusammensetzung einer RE / RG möglich. Da alle Betriebsprotokolle auf der Ebene von TE 

vorliegen, können Änderungen in der Zusammensetzung der RE / RG nachvollzogen werden: 

¶ Falls eine TE die RE / RG verlässt, so können die für diese TE erhobenen Daten aus 

dem Datensatz entfernt werden. Anschließend kann der Datensatz erneut daraufhin 
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analysiert werden, ob die Voraussetzungen für eine Präqualifikation erfüllt sind resp. 

welche PQ-Leistung verbleibt. 

¶ Falls eine TE zur RE / RG ergänzt wird, so ist es ausreichend, wenn diese TE eine 

Betriebsfahrt absolviert, ohne dass alle TE resp. RE der RE / RG simultan ebenfalls an 

dieser Betriebsfahrt teilnehmen. Die für die TE erhobenen Daten können zu dem 

Datensatz ergänzt werden und erlauben so eine Auswertung unter Einbeziehung der 

zusätzlichen TE. 

 

Voraussetzung für das beschriebene Verfahren ist die rechtzeitige Information des Reserven 

anschließenden ÜNB durch den Regelreserveanbieter gemäß Abschnitt 1.3. 

 

Grundsätzlich ist für jede zu präqualifizierende RE / RG je Regelreserveart eine Betriebsfahrt 

zu absolvieren. Sofern jedoch mit derselben Betriebsfahrt nachgewiesen werden kann, dass 

die PQ-Bedingungen hinsichtlich mehr als einer Regelreserveart erfüllt sind, so gilt der 

Nachweis für alle Regelreservearten, für welche die PQ-Bedingungen erfüllt sind. Die 

Betriebsfahrt für eine Präqualifikation in negativer Richtung kann mit der Betriebsfahrt für eine 

Präqualifikation in positiver Richtung kombiniert werden, so dass der Nachweis für beide 

Richtungen (jeweils drei Vorhaltephasen und zwei Erbringungsphasen, siehe Abbildung 3) 

erbracht werden kann. 

 

2.3.1 Relevante Datenpunkte; Vorhalte- und Erbringungsphasen 

Während der Betriebsfahrt sind durch den Regelreserveanbieter folgende Daten zwecks 

Übermittlung an das PQ-Portal aufzuzeichnen: 

¶ Einspeisung resp. Leistungsbezug der betreffenden TE und RE / RG 

¶ Arbeitspunkt der betreffenden TE und RE / RG 

¶ Sollwert (im Falle der FCR ergibt sich dieser aus der Frequenzabweichung) 

 
Abbildung 2: Bei Betriebsfahrt aufgezeichnete Rohdaten 
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Aus diesen Daten wird der Regelleistungsistwert gebildet, der sich als Differenz aus Ist-

Leistung und Arbeitspunkt bestimmt. Die resultierende "Doppelhöckerkurve" besteht aus drei 

Vorhaltephasen sowie zwei Erbringungsphasen. Sie ist in folgender Grafik für den Fall der 

Erbringung negativer Regelreserve schematisch dargestellt. Für die Erbringung in positiver 

Richtung gelten diese Anforderungen analog. 

 

 
Abbildung 3: Auswertung der Betriebsfahrt durch Kombination der Rohdaten 

 

Der Regelreserveanbieter ist gemäß Bilanzkreisvertrag auch während der Betriebsfahrt dazu 

verpflichtet, den Bilanzkreis ausgeglichen zu bewirtschaften. 

 

Für alle drei Regelreservearten basiert die Betriebsfahrt auf der Vorgabe eines Sollwerts, den 

die RE / RG innerhalb von 30 Sekunden (FCR) resp. 5 Minuten (aFRR) resp. 12,5 Minuten 

(mFRR) erreichen muss. Das Erreichen des Sollwerts entspricht der vollständigen Erbringung. 

Die RE / RG muss die vollständige Erbringung entsprechend der produktspezifischen 

Vorgaben fortsetzen (siehe Kap. 2.3.4). Die Sollwertvorgabe wird sodann storniert und die 

Einspeisung resp. der Leistungsbezug muss innerhalb von 30 Sekunden (FCR) resp. 5 

Minuten (aFRR) resp. 12,5 Minuten (mFRR) auf den Ausgangswert zurückkehren. Zur 

Gewährleistung der zuverlässigen Reproduzierbarkeit wird diese Simulation eines Abrufs 

dann noch einmal wiederholt. 

 

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben detailliert die relevanten quantitativen Prüfkriterien: 

1. Bestimmung der PQ-Leistung 

2. Prüfung der Einhaltung der Anforderungen der betreffenden Regelreserveart bspw. 

hinsichtlich einer maximalen Reaktionszeit 

3. Prüfung der Erbringungsqualität hinsichtlich der Streuung der Regelleistungsistwerte  

 

Die Betriebsfahrt kann ggf. zur Bestimmung resp. Überprüfung weiterer Parameter wie den 

Leistungsgrenzen oder dem aFRR-Gradienten (vgl. Erläuterungen in Abschnitt 5.1) erweitert 

werden. 
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2.3.2 Zeitbereiche einer Betriebsfahrt 

Jede Vorhalte- und jede Erbringungsphase umfasst 

¶ Leistungsänderungsbereich (LÄB) 

¶ Stationärer Bereich (SB). 

 

Im Falle der FCR ist zusätzlich ein 

¶ Transienter Bereich (TB) 

definiert. 

 

Beginn und Ende der jeweiligen Bereiche sind für die drei Regelreservearten unterschiedlich 

definiert. Auch die zugrundeliegenden Messwerte unterscheiden sich in ihrer zeitlichen 

Auflösung. Während die FCR- und aFRR-Betriebsfahrten auf Werten mit einer zeitlichen 

Auflösung von 1 bis 4 Sekunden basieren, werden für die mFRR-Betriebsfahrt 

Minutenmittelwerte herangezogen. Eine Interpolation von Werten erfolgt nicht. Die 

aufgezeichneten Werte müssen vollständig ausgewertet werden.  

 

FCR 

Bei der FCR beginnt der Leistungsänderungsbereich mit dem Sollwertsprung - d.h. dem vom 

Regelreserveanbieter für den Zweck der Betriebsfahrt vorgegebenen Sollwert, welcher einer 

Frequenzabweichung von +/- 200 mHz entspricht - und dauert maximal 30 Sekunden. Wenn 

der Regelleistungsistwert den Zielwert vor Ablauf von 30 Sekunden erreicht, dann endet mit 

dem Zeitpunkt des erstmaligen Erreichens des Zielwerts der Leistungsänderungsbereich. 

Letzterer geht unmittelbar in den transienten Bereich über. Der PQ-relevante arithmetische 

Mittelwert der jeweiligen Vorhalte- oder Erbringungsphase bestimmt sich als arithmetisches 

Mittel des Regelleistungsistwertes über den gesamten transienten und stationären Bereich 

(PQ-relevanter arithmetischer Mittelwert und Beginn des transienten Bereichs können also 

unter Umständen nur gemeinsam bestimmt werden). Als zusätzliche Anforderung gilt, dass 

der Regelleistungsistwert, der der auf Basis der Betriebsfahrt bestimmten präqualifizierbaren 

Leistung entspricht, innerhalb des Leistungsänderungsbereichs mindestens einmal erreicht 

werden muss.  

 

Der transiente Bereich beginnt mit dem Ende des Leistungsänderungsbereichs, spätestens 

also 30 Sekunden nach dem Sollwertsprung. Er endet 90 Sekunden nach dem Sollwertsprung.  

 

Der stationäre Bereich beginnt 90 Sekunden nach dem Sollwertsprung und dauert mindestens 

13,5 Minuten. 

 

Die Abbildung 4 stellt den Regelleistungsistwert (y-Achse) im Zeitablauf (x-Achse) 

schematisch dar und illustriert die verschiedenen Bereiche. 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung einer FCR-Betriebsfahrt 

 

Zur Konkretisierung des Verbots einer künstlichen Verzögerung resp. der Vorgabe eines 

Beginns der Erbringung "so bald wie möglich" nach der Frequenzabweichung nach Artikel 154 

Absatz 7 lit. a sind im Abschnitt 3.1.2 weitere FCR-spezifische Anforderungen an das 

Erbringungsverhalten formuliert, die in der obigen Beschreibung nicht berücksichtigt sind. 

 

FCR-Einheiten und FCR-Gruppen, die nur in einem bestimmten Frequenzbereich resp. beim 

Erreichen von "Triggerfrequenzen" reagieren, müssen im Rahmen der Betriebsfahrt ein 

zusätzliches Erbringungsprofil nachfahren, welches ebenfalls im Abschnitt 3.1.2 beschrieben 

ist.  

 

aFRR 

Der Leistungsänderungsbereich bei der aFRR-Betriebsfahrt kann eine Reaktionszeit von bis 

zu 30 Sekunden umfassen. Die mögliche Reaktionszeit beginnt mit dem Sollwertsprung und 

endet, wenn die Einspeisung resp. der Leistungsbezug den Mittelwert der vorangegangenen 

(Erbringungs- oder Vorhalte-) Phase nachhaltig verlassen hat. Als letzterer Zeitpunkt wird der 

Zeitpunkt verstanden, zu dem der Regelleistungsistwert letztmalig den Mittelwert verlässt. 

Falls die Reaktionszeit 30 Sekunden übersteigt, so ist eine Präqualifikation als aFRR-Einheit 

oder aFRR-Gruppe nicht möglich. Der Leistungsänderungsbereich insgesamt beginnt mit dem 

Sollwertsprung und endet fünf Minuten nach dem Sollwertsprung. Der PQ-relevante 

arithmetische Mittelwert) bestimmt sich als arithmetisches Mittel des Regelleistungsistwerts 

über den gesamten stationären Bereich. Als zusätzliche Anforderung gilt, dass der 

Regelleistungsistwert, der der auf Basis der Betriebsfahrt bestimmten präqualifizierbaren 

Leistung entspricht, innerhalb des Leistungsänderungsbereichs mindestens einmal erreicht 

werden muss.  
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Der stationäre Bereich beginnt fünf Minuten nach dem Sollwertsprung. Er dauert mindestens 

10 Minuten.  

 

Die Abbildung 5 stellt den Regelleistungsistwert (y-Achse) im Zeitablauf (x-Achse) 

schematisch dar und illustriert die verschiedenen Bereiche für eine aFRR-Betriebsfahrt: 

 

 
Abbildung 5: Schematische Darstellung einer aFRR-Betriebsfahrt 

 

Falls die gleiche Leistung präqualifiziert werden soll, kann das Ergebnis einer erfolgreichen 

aFRR-Betriebsfahrt hinsichtlich des Nachweises der erforderlichen Dynamik 1:1 auf die mFRR 

übertragen werden. Falls für die mFRR eine höhere Leistung präqualifiziert werden soll, so ist 

eine erneute Betriebsfahrt notwendig. 

 

mFRR 

Im Falle der mFRR beginnt der Leistungsänderungsbereich mit dem Sollwertsprung und endet 

12,5 Minuten nach dem Sollwertsprung. Der Zielwert (also der Regelleistungsistwert, der der 

zu präqualifizierenden Leistung entspricht) bestimmt sich als arithmetisches Mittel des 

Regelleistungsistwerts über den gesamten stationären Bereich. Als zusätzliche Anforderung 

gilt, dass der Regelleistungsistwert, der der auf Basis der Betriebsfahrt bestimmten 

präqualifizierbaren Leistung entspricht, innerhalb des Leistungsänderungsbereichs 

mindestens einmal erreicht werden muss. 

 

Der stationäre Bereich beginnt 12,5 Minuten nach dem Sollwertsprung. Er dauert mindestens 

10 Minuten.  

 

Die schematische Darstellung einer mFRR-Betriebsfahrt entspricht der schematischen 

Darstellung einer aFRR-Betriebsfahrt in Abbildung 5. 
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2.3.3 Bestimmung der präqualifizierbaren Leistung 

Zur Bestimmung der präqualifizierbaren Leistung wird der Mittelwert des 

Regelleistungsistwertes des stationären Bereichs (aFRR, mFRR) resp. des transienten sowie 

stationären Bereichs (FCR) jeder Vorhalte- und Erbringungsphase bestimmt. Die 

Regelleistungsistwerte, die auf den Leistungsänderungsbereich entfallen, werden bei der 

Bestimmung der Mittelwerte nicht berücksichtigt.  

 

Typischerweise werden bei einer Betriebsfahrt drei Vorhalte- und zwei Erbringungsphasen 

durchlaufen. Startpunkt für die Bestimmung der präqualifizierbaren Leistung in positiver 

(negativer) Richtung ist der minimale (maximale) Mittelwert des Regelleistungsistwertes in den 

Erbringungsphasen. Von diesem wird der maximale (minimale) Mittelwert des 

Regelleistungsistwertes in den Vorhaltephasen abgezogen. Die (positive) präqualifizierbare 

Leistung ist also definiert als 

 

MIN {Mittelwert des Regelleistungsistwertes in Erbringungsphase 1; Mittelwert des 

Regelleistungsistwertes in Erbringungsphase 2} 

MINUS 

MAX {Mittelwert des Regelleistungsistwertes in Vorhaltephase 1; Mittelwert des 

Regelleistungsistwertes in Vorhaltephase 2; Mittelwert des Regelleistungsistwertes in 

Vorhaltephase 3} 

 

Beispiel (positive Regelreserve): 

Mittelwert des Regelleistungsistwertes in Vorhaltephase 1:   -1 MW 

Mittelwert des Regelleistungsistwertes in Erbringungsphase 1:   38 MW 

Mittelwert des Regelleistungsistwertes in Vorhaltephase 2:   2 MW 

Mittelwert des Regelleistungsistwertes in Erbringungsphase 2:   39 MW 

Mittelwert des Regelleistungsistwertes in Vorhaltephase 3:   0 MW 

 

Die präqualifizierbare Leistung ist in diesem Beispiel MIN {38 MW, 39 MW} - MAX {-1 MW, 2 

MW, 0 MW} = 36 MW. 

 

Dieses Berechnungsverfahren gilt analog für die negative Regelreserve, wobei in letzterem 

Falle für das negative Vorzeichen zu korrigieren ist. 

 

Die Bestimmung der präqualifizierbaren Leistung wird in der Abbildung 6 für den Fall der FCR 

illustriert.: 
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Abbildung 6: Schematische Bestimmung der präqualifizierbaren Leistung 

 

Nach Abschluss dieser Auswertung steht nicht nur fest, ob die regelreserveartspezifischen 

Anforderungen hinsichtlich der Reaktionszeit resp. der Dynamik eingehalten werden, sondern 

es ist auch die präqualifizierbare Leistung ermittelt. Die Bestimmung der präqualifizierbaren 

Leistung ist die Voraussetzung für den nächsten Teil des Tests, bei dem das 

Erbringungsverhalten der RE / RG daraufhin überprüft wird, ob die Vorgaben hinsichtlich der 

Schwankungen von Einspeisung resp. Leistungsbezug eingehalten werden und damit die PQ-

Leistung auch tatsächlich der präqualifizierbaren Leistung entspricht.  

 

2.3.4 Zulässige und tolerierbare Schwankungen 

In Abhängigkeit von der von den jeweiligen Stromerzeugungsanlagen und/oder 

Verbrauchseinheiten genutzten Technologie schwankt der Regelleistungsistwert mehr oder 

weniger stark um den Sollwert. Im Rahmen der Betriebsfahrt wird überprüft, dass die 

Schwankungen der Regelreserveerbringung bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Generell 

sind für den Leistungsänderungsbereich stärkere Abweichungen akzeptabel als für den 

stationären (und im Falle der FCR auch den transienten) Bereich.  

 

Zulässige Abweichungen werden in Prozent der präqualifizierbaren Leistung ausgedrückt. 

Dabei bezieht sich die Abweichung auf die Abweichung des Regelleistungsistwertes vom 

Mittelwert der Vorhalte- bzw. Erbringungsphase. Das bei der Bestimmung der "akzeptablen" 

Schwankungen genutzte Prinzip lässt sich am einfachsten anhand eines Beispiels illustrieren:  

¶ Präqualifizierbare Leistung: 30 MW  

¶ Mittelwert des Regelleistungsistwertes einer Vorhalte-Phase: -1 MW  

¶ Falls eine Schwankung von +/- 10 % als "akzeptabel" eingeschätzt würde ==> 

"akzeptabel", wären in diesem Beispiel Istwerte im Intervall [-1 MW ï 10 % * 30 MW, -

1 MW + 10 % * 30 MW] = [-4 MW, +2 MW] möglich 
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¶ Falls eine Schwankung von +/- 20 % als "akzeptabel" eingeschätzt würde ==> 

"akzeptabel", wären in diesem Beispiel Regelleistungsistwerte im Intervall [-1 MW ï 

20 % * 30 MW, -1 MW + 20 % * 30 MW] = [-7 MW, +5 MW] möglich 

¶ usw. 
 

Bei der Auswertung der Betriebsfahrt wird zwischen "erlaubten" und "tolerierbaren" 

Schwankungen unterschieden. Jeder im Rahmen der Betriebsfahrt gemessene 

Regelleistungsistwert wird daraufhin geprüft, ob die Abweichung vom Sollwert 

(i) im Intervall der "erlaubten" Schwankungen liegt oder 

(ii) außerhalb des Intervalls der "erlaubten" Schwankungen liegt, aber noch im Intervall 

der "tolerierbaren" Schwankungen oder  

(iii) außerhalb des Intervalls der "tolerierbaren" Schwankungen. 
 

Werte außerhalb des Intervalls der "tolerierbaren" Schwankungen sind nicht zulässig. 

 

Dabei müssen sich mindestens 95 % der Regelleistungsistwerte im Intervall der "erlaubten" 

Schwankungen befinden; maximal 5 % der gemessenen Werte dürfen im " tolerierbaren" 

Intervall liegen. Die Definition des Intervalls der "erlaubten" sowie der "tolerierbaren" 

Schwankungen sowie die jeweiligen Grenzen für den Anteil der gemessenen Werte, die sich 

in diesen Intervallen befinden müssen resp. dürfen, hängt von zwei Faktoren ab: 

Der Regelreserveart 

Dem Bereich innerhalb der Betriebsfahrt, in dem die Werte aufgezeichnet werden.  

 

Im Falle der FCR lassen sich die "erlaubten" resp. "tolerierbaren" Intervalle graphisch und 

tabellarisch gemäß Abbildung 7 und Tabelle 1 illustrieren: 

 
Abbildung 7: Schematische Darstellung der "erlaubten" und "tolerierbaren" Intervalle (FCR) 

 














































































































































